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Grundsätze wichtig. Der erste: Menschliches Leben darf 
keine unterschiedliche Wertigkeit haben. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU und der SPD)

Der zweite: Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen 
über ihren Körper gilt zu jeder Zeit und ohne Einschrän-
kungen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Frauen dürfen aus keinem Grund gezwungen werden, 
eine Schwangerschaft fortzusetzen, wenn sie das nicht 
wollen. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir diese 
Gegensätze nicht gegeneinander ausspielen. Denn eine 
inklusive Gesellschaft braucht Selbstbestimmung. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Die Frage nach der Kassenleistung finde ich hingegen 
relativ einfach zu beantworten. Ich betone, dass es dabei 
nicht um eine Regelleistung oder das Gießkannenprinzip 
geht. Deshalb: Eine Untersuchung ohne Risiko für Fötus 
und Schwangere ist deutlich besser als eine mit Risiko. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
SPD und der FDP)

Also sollte sie auch für alle bezahlt werden; sonst bleiben 
Frauen und Paare mit geringem Einkommen benachtei-
ligt. 

Es geht aber nun mal um mehr als um eine Kassen-
leistung. pro familia berichtet eindrucksvoll aus der Be-
ratungspraxis, wie schwer die Entscheidung für die wer-
denden Eltern ist. In einer Stellungnahme zum Bluttest 
heißt es – Zitat –: Sie

hadern mit einer Entscheidung, die eigentlich nicht 
zu treffen ist. Sich gegen das eigene Wunschkind 
oder für ein Leben mit einem Kind mit Behinderung 
zu entscheiden, ist ein kaum auflösbarer Konflikt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist 
auch deshalb ein kaum auflösbarer Konflikt, weil unsere 
Gesellschaft eben noch nicht so inklusiv ist, wie sie sein 
sollte, weil umfassende Teilhabe nicht gesichert ist und 
die notwendige Unterstützung für Eltern und auch für Al-
leinerziehende nicht gewährleistet ist. Ich finde es deshalb 
nachvollziehbar, dass es die Angst gibt, in wirtschaftliche 
Not zu geraten, sozial isoliert zu sein oder vielleicht die 
Unterstützung für ein eventuell pflegebedürftiges Kind 
nicht zeitlebens absichern zu können. Eine Behinderung 
ist in Deutschland nun mal immer noch ein Armutsrisiko, 
und das müssen wir abstellen. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Eine Gesellschaft hat nicht zu entscheiden, ob eine 
Frau ein Kind bekommt oder nicht. Eine Gesellschaft 
hat auch erst recht nicht festzulegen, welches Kind das 
sein darf. Aber eine Gesellschaft hat die Bedingungen 
zu schaffen, um allen Menschen und künftigen Kindern 

ein gutes Leben in ihrer ganzen Vielfalt zu ermöglichen, 
Bedingungen, unter denen Frauen und Paare eine selbst-
bestimmte Entscheidung treffen können  – im Kontext 
von Pränataldiagnostik und dennoch orientiert an Viel-
falt und Menschlichkeit und nicht an Produktivität und 
Leistungsfähigkeit,

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
SPD und des BÜNDNISSES  90/DIE GRÜ-
NEN)

auch nicht an vorgegebene Normen, wie ein Mensch in 
unserer Gesellschaft zu sein hat. Genau darüber möchte 
ich mit Ihnen diskutieren.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU, der SPD, der FDP und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Corinna Rüffer, Bündnis 90/Die Grünen, ist die nächs-

te Rednerin.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Ein ganz warmes Willkommen gerade heute 
an die Gäste auf den Tribünen!

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, die wir gera-
de noch steuern können. Ein Tropfen Blut soll in diesem 
Fall Auskunft darüber geben, ob ein zukünftiges Kind mit 
dem sogenannten Downsyndrom geboren werden würde. 
Wir wissen: Ganz viele andere Tests stehen vor der Zu-
lassung. Das heißt, wir reden nicht nur über Trisomie 21.

Reden wir heute über eine soziale Frage, wie manche 
behaupten? Ich finde, nein. Das Gesundheitssystem ist 
dafür da, Menschen zu heilen. Dieser Test kann nicht 
dazu dienen, zu heilen, weil das Downsyndrom eben 
keine Krankheit ist. Man kann es nicht heilen, und man 
sollte es auch nicht.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES  90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU und 
der SPD)

Wozu dient der Test dann? Er dient in aller Regel – 
machen wir uns nichts vor!  – der Selektion. Die aller-
meisten Föten werden abgetrieben, wenn vermutet wird, 
dass das zukünftige Kind mit Trisomie 21 auf die Welt 
kommen würde. Es ist sehr schade, dass heute niemand 
mit Trisomie  21 von hier aus den eigenen Standpunkt 
vertreten kann. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES  90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Leider befinden wir uns erneut in einem Diskurs, der 
weitgehend über die Köpfe der Betroffenen hinweg ge-
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führt wird. In diesem Diskurs gibt es einen Aspekt, den 
ich für besonders relevant halte: den der Selbstbestim-
mung. Was sind ihre Bedingungen und Voraussetzungen? 
Ist Selbstbestimmung unabhängig von gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und Erwartungen denkbar? Wa-
rum entscheiden sich so viele Frauen nach einem  – in 
Anführungszeichen – positiven Testergebnis für eine Ab-
treibung, obwohl sie zuvor grundsätzlich Ja zum Kind 
gesagt haben? Um mit Natalie Dedreux zu sprechen – sie 
hat eine erfolgreiche Petition auf den Weg gebracht und 
mit einer klugen Frage die Kanzlerin ziemlich in die Bre-
douille gebracht –: Warum habt ihr Angst vor uns? 

Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, viele 
Menschen kennengelernt, die mir ihre sehr persönlichen 
Sichtweisen geschildert haben. Es sind Lebensgeschich-
ten, die oftmals belegen, dass Selbstbestimmung keine 
einfache oder eindimensionale Sache ist, dass sich Per-
spektiven verändern. Ich rede von Menschen, die mich 
gebeten haben, sie heute zu erwähnen, die Sie wissen las-
sen möchten, dass sie unendlich dankbar dafür sind, dass 
sie nicht gewusst haben, dass sie nicht wissen mussten, 
die sich sicher sind, dass sie sich aus Sorge vor Überfor-
derung gegen ihr Kind entschieden hätten.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in einer 
Gesellschaft, die leider immer noch außerordentlich un-
geübt ist im Umgang mit Behinderungen. Dafür ist sie 
geübt in der Erwartung nach Leistungsfähigkeit und Ge-
sundheit. Diese Erwartung lastet schwer auf den Schul-
tern von schwangeren Frauen. Sie lastet schwer auf den 
Schultern von Menschen mit Behinderungen. Lassen Sie 
uns diese Debatte zum Anlass nehmen, Natalie Dedreux, 
Oskar Schenck, Arthur Hackenthal und all den anderen 
zuzurufen – 

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Frau Kollegin Rüffer, auch Ihre drei Minuten sind vo-

rüber.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
– ich komme zum Ende –: Wir haben keine Angst vor 

Ihnen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Bitte beenden Sie jetzt Ihre Rede. Das Mikrofon ist 

schon abgeschaltet. – Frau Rüffer, das Mikrofon ist abge-
schaltet. Man hört Sie gar nicht mehr. – Das tut mir leid.

Wilfried Oellers, CDU/CSU, ist der nächste Redner.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wilfried Oellers (CDU/CSU): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Leben ist zu schützen. Das ist der oberste Grundsatz un-
serer Verfassung. Das gilt auch und gerade für das unge-
borene Leben. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir 
Menschen verschieden sind. Die Unterschiede können 

mal größer und mal kleiner sein. Aber wir sind nun mal 
verschieden, und das müssen wir akzeptieren. 

In Deutschland haben wir viele Unterstützungsleis-
tungen geschaffen, mit denen wir gerade dieser Vielfäl-
tigkeit entgegenkommen und die dafür sorgen, dass jeder 
sein Leben so gestalten kann, wie er es möchte. Mal ist 
es komplizierter, mal ist es weniger kompliziert. Daher 
muss niemand Sorge haben, mit eventuellen Beeinträch-
tigungen nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
können. Wir sind dabei, dies weiter zu verbessern. Daher 
braucht sich auch niemand zu rechtfertigen, insbesonde-
re dann nicht, wenn ein Kind mit einer Beeinträchtigung 
zur Welt gekommen ist. Das Leben ist nun mal vielfältig, 
und gerade diese Vielfältigkeit bereichert unsere Gesell-
schaft um ein Vielfaches. Das muss der Grundsatz der 
hier anstehenden Diskussion sein, wenn wir darüber de-
battieren, ob der pränatale Bluttest eine kassenärztliche 
Leistung sein soll oder nicht. 

Wenn wir uns dieser Debatte annehmen, müssen wir 
allerdings auch folgende Fragen stellen dürfen: Wenn 
wir infrage stellen, ob der Pränataltest eine kassenärzt-
liche Leistung sein soll, so müssen wir auch die Frage 
beantworten, warum die Fruchtwasseruntersuchung, die 
die gleichen Erkenntnisse bringt, eine kassenärztliche 
Leistung ist. Wir müssen auch die Frage beantworten, 
warum der Pränataltest für privat Krankenversicherte im 
Leistungskatalog steht und für Kassenpatienten nicht. 
Man muss sich auch die Frage stellen dürfen, ob man 
den medizinischen Fortschritt grundsätzlich aufhalten 
will oder ob weitergeforscht werden darf. Schließlich ist 
der Pränataltest um ein Vielfaches ungefährlicher als die 
Fruchtwasseruntersuchung. 

Vergessen darf man bei dieser Debatte aber auch nicht 
das ureigenste Interesse von Eltern, zu wissen, wie es 
dem Kind geht. Und diesen Erkenntniswunsch haben 
auch Eltern eines ungeborenen Kindes. Wenn man diese 
Erkenntnis haben möchte, so muss man sich allerdings 
auch vor Erhalt dieser Erkenntnis im Klaren darüber 
sein, wie man mit einer solchen Erkenntnis umgeht. Dies 
scheint mir heute noch nicht ausreichend der Fall zu 
sein, sodass unabhängig von dieser Debatte, die wir hier 
führen, mehr Aufklärung und Information an die Eltern 
erfolgen muss, bevor auch die bereits heute möglichen 
Tests durchgeführt werden. 

In diesem Spannungsfeld befindet sich die Debatte, 
die heute ihren Auftakt findet. Ich habe daher nur eine 
große Bitte: Bereits die Debatte muss so geführt werden, 
dass sich Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchti-
gung in keinster Weise dafür rechtfertigen müssen, dass 
sie wissentlich oder unwissentlich ein Kind mit einer Be-
einträchtigung zur Welt gebracht haben; denn jedes Kind 
ist ein Geschenk für unsere Welt und für unsere Gesell-
schaft. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Corinna Rüffer


